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Amtsblatt
für das Amt Odervorland

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Aufforderung zur Unterbreitung von 
Vorschlägen für beisitzende Mitglieder 

des Wahlausschusses

Gemäß § 16 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz  
(BbgKWahlG) in Verbindung mit § 3 Brandenburgische Kom-
munalwahlverordnung (BbgKWahlV) ist für das Wahlgebiet des 
Amtes Odervorland ein Wahlausschuss zu bilden.

Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin als Vorsitzende, 
ihrer Stellvertreterin und fünf Beisitzern.

Die Wahlleiterin beruft die beisitzenden Mitglieder auf Vorschlag der 
im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen aus den wahlberechtigten Personen des Wahlgebietes.

Daher werden hiermit die Parteien, politische Vereinigungen 
und Wählergruppen aufgefordert, der Wahlleiterin bis zum  
09. Februar 2024 wahlberechtigte Personen des Wahlgebietes 
als Beisitzer des Wahlausschusses vorzuschlagen.
Die Vorschläge erfolgen schriftlich unter Angabe des Vor- und 
Familiennamens, des Geburtsdatums, der Wohnanschrift, der 
Telefonnummer und der E-Mail-Adresse des Betreffenden.

Bitte richten Sie Ihren Vorschlag an:

Amt Odervorland 
Wahlleitung 
Bahnhofstraße 3-4 
15518 Briesen (Mark)

bzw. per Mail an

wahlen@amt-odervorland.de

Bei der Berufung der Beisitzer durch die Wahlleiterin des Amtes 
Odervorland sollen die im Wahlgebiet vertretenen Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen in der Reihen-
folge der Stimmenzahlen berücksichtigt werden, die sie bei der 
letzten Wahl der Vertretung erhalten haben. Die Berufung erfolgt 
unverzüglich nach Ablauf der Vorschlagsfrist.
Werden von den Parteien, politischen Vereinigungen und Wäh-
lergruppen nicht genügend wahlberechtigte Personen als bei-
sitzende Mitglieder vorgeschlagen, so beruft die Wahlleiterin die 
weiteren beisitzenden Mitglieder nach ihrem Ermessen.

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 92 Abs. 4 BbgKWahlG niemand 
in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein darf. Wahlbewerben-
de, Vertrauenspersonen und stellvertretende Vertrauensperso-
nen für Wahlvorschläge dürfen nicht Mitglied im Wahlausschuss 
sein.

Auf die Ablehnungsgründe zur Übernahme einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit gemäß § 92 Absatz 5 BbgKWahlG verweise ich 
entsprechend.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Aufforderung zur Unterbreitung von 
Vorschlägen für beisitzende Mitglieder des 

Wahlvorstandes

Gemäß § 18 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz  
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(BbgKWahlG) in Verbindung mit § 5 Brandenburgische Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) ist für jeden Wahlbezirk des 
Amtes Odervorland ein Wahlvorstand zu bilden.

Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher als der oder dem Vorsitzenden, der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter der oder des Vorsitzenden und drei bis 
sieben beisitzenden Mitgliedern, die die Wahlleiterin des Amtes 
Odervorland beruft. Die Wahlbehörde des Amtes Odervorland 
setzt die Anzahl der beisitzenden Mitglieder auf sechs Mitglieder 
pro Wahlvorstand fest. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind 
möglichst aus dem Kreis der Wahlberechtigten der Gemeinden 
und der Bediensteten des Amtes zu berufen. Bei der Berufung 
der beisitzenden Mitglieder sind Vorschläge der im Wahlgebiet 
vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen möglichst zu berücksichtigen.

Vor jeder Hauptwahl beruft die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
des Amtes Odervorland rechtzeitig für jeden Wahlbezirk die 
Wahlvorsteherin oder den Wahlvorsteher, die Stellvertreterin 
oder den Stellvertreter und die beisitzenden Mitglieder.

Vor der Berufung der beisitzenden Mitglieder des Wahlvorstandes 
fordert die Wahlleiterin des Amtes Odervorlandes hiermit die 
im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen bis zum 09. Februar 2024 auf, wahlberech-
tigte Personen als beisitzende Mitglieder des Wahlvorstandes 
vorzuschlagen.

Die Vorschläge erfolgen schriftlich unter Angabe des Vor- und 
Familiennamens, des Geburtsdatums, der Wohnanschrift, der 
Telefonnummer und der E-Mail-Adresse des Betreffenden.

Bitte richten Sie Ihren Vorschlag an:

Amt Odervorland 
Wahlleitung 
Bahnhofstraße 3-4 
15518 Briesen (Mark)

bzw. per Mail an

wahlen@amt-odervorland.de

Werden von den Parteien, politischen Vereinigungen und Wäh-
lergruppen nicht genügend wahlberechtigte Personen als bei-
sitzende Mitglieder vorgeschlagen, so beruft die Wahlleiterin die 
weiteren beisitzenden Mitglieder nach ihrem Ermessen.

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 92 Abs. 4 BbgKWahlG niemand 
in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein darf. Wahlbewerben-
de, Vertrauenspersonen und stellvertretende Vertrauensperso-
nen für Wahlvorschläge dürfen nicht Mitglied im Wahlausschuss 
sein.

Auf die Ablehnungsgründe zur Übernahme einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit gemäß § 92 Absatz 5 BbgKWahlG verweise ich 
entsprechend.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin

Bekanntmachung über die Bildung der 
Wahlkreise und Wahlbezirke zur 

Kommunalwahl 2024

Zahl und Abgrenzung der Wahlkreise und Wahlbezirke im 
Wahlgebiet der Gemeinde Berkenbrück
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenbrück fasste 
am 12.12.2023 den Beschluss entsprechend §§ 20, 21, 22, 88 
BbgK WahlG in Verbindung mit §§ 8, 9 BbgKWahlV

1.  für die allgemeinen Wahlen des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters und der Gemeindevertretung einen Wahlkreis zu bilden.

2.  Der Wahlkreis umfasst das Wahlgebiet der Gemeinde Berken-
brück und entspricht gleichzeitig dem Wahlbezirk.

Zahl und Abgrenzung der Wahlkreise und Wahlbezirke im 
Wahlgebiet der Gemeinde Briesen (Mark)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Briesen (Mark) fas-
ste am 07.12.2023 den Beschluss entsprechend §§ 20, 21, 22, 
88 BbgKWahlG in Verbindung mit §§ 8, 9 BbgKWahlV

1.  für die allgemeinen Wahlen des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters und der Gemeindevertretung einen Wahlkreis zu bilden.

2.  Der Wahlkreis umfasst das Wahlgebiet der Gemeinde Briesen 
(Mark) und wird in sechs Wahlbezirke eingeteilt:

 Wahlbezirk 01 - OT Briesen (Mark) 1 
 Wahlbezirk 02 - OT Briesen (Mark) 2
 Wahlbezirk 03 - OT Biegen
 Wahlbezirk 04 - OT Alt Madlitz
 Wahlbezirk 05 - OT Falkenberg
 Wahlbezirk 06 - OT Wilmersdorf.
3.  Für die unmittelbare Wahl des Ortsbeirats ist im Ortsteil Briesen 

(Mark) ein Wahlkreis mit zwei Wahlbezirken (siehe WB 01 und 
WB 02) zu bilden.

4.  Für die unmittelbaren Wahlen der Ortsbeiräte sind in den Orts-
teilen Biegen, Alt Madlitz, Falkenberg und Wilmersdorf jeweils 
ein Wahlkreis und ein Wahlbezirk zu bilden.

Zahl und Abgrenzung der Wahlkreise und Wahlbezirke im 
Wahlgebiet der Gemeinde Jacobsdorf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf fasste 
am 14.12.2023 den Beschluss entsprechend §§ 20, 21, 22, 88 
BbgK WahlG in Verbindung mit §§ 8, 9 BbgKWahlV

1.  für die allgemeinen Wahlen des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters und der Gemeindevertretung einen Wahlkreis zu bilden.

2.  Der Wahlkreis umfasst das Wahlgebiet der Gemeinde Jacobs-
dorf und wird in vier Wahlbezirke eingeteilt:

 Wahlbezirk 01 - OT Jacobsdorf
 Wahlbezirk 02 - OT Petersdorf
 Wahlbezirk 03 - OT Pillgram
 Wahlbezirk 04 - OT Sieversdorf.
3.  Für die unmittelbaren Wahlen der Ortsbeiräte sind in den Orts-

teilen Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram und Sieversdorf jeweils 
ein Wahlkreis und ein Wahlbezirk zu bilden.

Zahl und Abgrenzung der Wahlkreise und Wahlbezirke im 
Wahlgebiet der Gemeinde Steinhöfel

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhöfel fasste 
am 11.12.2023 den Beschluss entsprechend §§ 20, 21, 22, 88 
BbgK WahlG in Verbindung mit §§ 8, 9 BbgKWahlV

1.  für die allgemeinen Wahlen des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters und der Gemeindevertretung einen Wahlkreis zu bilden.



3

2.  Der Wahlkreis umfasst das Wahlgebiet der Gemeinde Steinhöfel 
und wird in 13 Wahlbezirke eingeteilt:

 Wahlbezirk 01 - OT Arensdorf
 Wahlbezirk 02 - OT Beerfelde
 Wahlbezirk 03 - OT Buchholz
 Wahlbezirk 04 - OT Demnitz
 Wahlbezirk 05 - OT Gölsdorf
 Wahlbezirk 06 - OT Hasenfelde
 Wahlbezirk 07 - OT Heinersdorf
 Wahlbezirk 08 - OT Heinersdorf/Behlendorf
 Wahlbezirk 09 - OT Jänickendorf
 Wahlbezirk 10 - OT Neuendorf im Sande
 Wahlbezirk 11 - OT Schönfelde
 Wahlbezirk 12 - OT Steinhöfel
 Wahlbezirk 13 - OT Tempelberg.
3.  Für die unmittelbare Wahl des Ortsbeirats ist im Ortsteil Hei-

nersdorf ein Wahlkreis mit zwei Wahlbezirken (siehe WB 07 
und WB 08) zu bilden.

4.  Für die unmittelbaren Wahlen der Ortsbeiräte sind in den 
Ortsteilen Arensdorf, Beerfelde, Buchholz, Demnitz, Gölsdorf, 
Hasenfelde, Jänickendorf, Neuendorf im Sande, Schönfelde, 
Steinhöfel und Tempelberg jeweils ein Wahlkreis und ein Wahl-
bezirk zu bilden.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Berufung der Wahlleiterin und der 
stellvertretenden Wahlleiterin
zu den Kommunalwahlen 2024

Gemäß §§ 14, 15 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG) in Verbindung mit §§ 1, 2 Brandenburgische Kom-
munalwahlverordnung (BbgKWahlV) wurden durch den Amts-
ausschuss des Amtes Odervorland mit Beschluss Nr. 23/2023 
(01-LEG2019) vom 04.12.2023

Frau Mariana Maschke als Wahlleiterin

Frau Sarah Braun als stellvertretende Wahlleiterin berufen.

Die Berufung der Wahlleiterin und seiner Stellvertreterin gilt für 
sämtliche kommunale Wahlen und Abstimmungen, die während 
ihrer Amtszeit im Wahlgebiet durchgeführt werden.

Die Berufung der weiteren Beisitzer für den Wahlausschuss erfolgt 
durch die Wahlleiterin gemäß § 16 Brandenburgisches Kommu-
nalwahlgesetz (BbgKWahlG) in Verbindung mit § 3 Brandenbur-
gische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV).

Briesen (Mark), den 15.12.2023

Marlen Rost
Wahlbehörde

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Wahlbekanntmachung
für die Gemeinde Berkenbrück

für die Wahlen
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenbrück,
-  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters der Gemeinde Berkenbrück

am 09. Juni 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I.   Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die 
Wahlzeit

  Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 
17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) finden die Wahlen (Haupt-
wahlen)

 
 - der Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenbrück und
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Berkenbrück
 
 am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr
 
 sowie
 
 die etwa notwendig werdende Stichwahl
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Berkenbrück
 
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
  Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die 

Wahltermine für die vorgenannten Hauptwahlen und der 
etwaigen Stichwahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, 
fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Hauptwahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A.   Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenbrück

1.   Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter

  Es sind insgesamt 10 Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter zu wählen.

2.  Wahlkreise
  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenbrück hat 

durch Beschluss vom 12.12.2023 das Wahlgebiet in einen 
Wahlkreis eingeteilt. Für die Wahl zur Gemeindevertretung 
sind somit wahlgebietsbezogene Wahlvorschläge einzurei-
chen.
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3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1   Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden 
eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen 
Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dür-
fen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereini-
gung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.

3.2   Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum

 
  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,

 bei der

    Wahlleiterin für die Gemeinden 
  des Amtes Odervorland
   Amt Odervorland, Hauptsitz, Bahnhofstraße 3, 
  15518 Briesen (Mark)

 schriftlich eingereicht werden.

4.  Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

  Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist der Wahlleiterin für die Gemeinden des 
Amtes Odervorland durch die für das Wahlgebiet zustän-
digen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spä-
testens bis zum

  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr

 schriftlich anzuzeigen.

  Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Ver-
einigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5.   Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag

  Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann für das Wahlgebiet nur einen 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen. Die 
Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlages trifft bei einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige 
Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht 
besteht, der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und 
bei Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.

  Einzelbewerbende können nur einen wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlag einreichen.

6.  Inhalt der Wahlvorschläge

6.1   Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie 
müssen enthalten

 a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die 
Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-

angehörigkeit und die Anschrift eines jeden Bewerben-
den in erkennbarer Reihenfolge,

 b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung den vollständigen Namen der einreichenden 
Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahl-
vorschlag angegebene Name der Partei oder politischen 
Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,

 c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der 
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe 
handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung 
dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen 
Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

 d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen 
der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen anzugeben,

 e) den Namen des Wahlgebietes.

  Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Anga-
ben enthalten.

6.2   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.

  Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 15 Bewerbende enthalten.

6.3   Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein 
Bewerbender benannt werden. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

6.4   Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder 
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsberech-
tigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist 
auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 
Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entspre-
chend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer oder 
eines Einzelbewerbenden muss von dieser oder diesem 
unterzeichnet sein.

6.5  Wichtige Beschränkungen
  Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-

schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Berkenbrück benannt sein. Die oder der Bewerbende auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag 
zu dieser Wahl antritt.
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7.   Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende 
oder Bewerbender

7.1   Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:

 a)  Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 
wählbar sein.

 b)  Die oder der Bewerbende muss durch eine Versamm-
lung zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

 c)  Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung 
ist nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die oder Bewerbende 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine 
Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass 
sie oder er parteilos ist.

  Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2  Zur Wählbarkeit

7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen
  Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-

schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 
  Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
 - infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet oder

 - i nfolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern

  Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

  Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet,

 -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt oder

 -  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentschei-
dung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht 
besitzt.

7.3   Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für 
jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 

BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorgeschlagene 
Bewerbende wählbar ist.

  Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit 
der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung 
an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 
Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und 
darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8.   Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
 BbgK WahlG

8.1   Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereini-
gung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies 
kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversamm-
lung).

8.2   Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet 
keine Organisation hat, können die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die für die 
Wahl zum Kreistag des Landkreises Oder-Spree wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3   Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversamm-
lung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaft-
lich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerin-
nen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitglie-
dern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu 
Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4   Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5   Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der 
oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder 
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6   Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl 
der Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegierten-
versammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versamm-
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lung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung 
müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7   Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der 
Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass 
die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß 
§ 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9.  Unterstützungsunterschriften

9.1   Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften

9.1.1   Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-
gungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundestag 
oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine 
im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Oder-Spree 
durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Gemeindevertretung Berkenbrück durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

9.1.2   Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des 
Landkreises Oder-Spree durch mindestens eine Kreistags-
abgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsab-
geordneten oder in der Gemeindevertretung Berkenbrück 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3   Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der 
an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in 
Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für 
die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4   Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 
21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Kreistag des Landkreises Oder-Spree oder in der 
Gemeindevertretung Berkenbrück vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5   Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Berkenbrück, so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei der 
Wahl zur Gemeindevertretung Berkenbrück antritt, von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, 

politischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Berkenbrück gewählt worden ist.

9.2  Wichtige Hinweise

9.2.1   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der nach 
der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind

 -  im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 
mindestens 5 Unterstützungsunterschriften von im Wahl-
gebiet wahlberechtigten Personen,

 
 beizufügen.

9.2.2   Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,
 
 bei dem
 
  Einwohnermeldeamt des Amtes Odervorland, Bahn-

hofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark) zu den öffentli-
chen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr sowie zusätzlich 
an Nichtsprechtagen von 9-12 Uhr

 und

  im Einwohnermeldeamt der Außenstelle Steinhöfel, 
Demnitzer Straße 7, 15518 Steinhöfel nur zu den öffent-
lichen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr

 zu leisten.

  Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unter-
schriften ermächtigten Stelle geleistet werden.

  Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen 
Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Amt Odervorland, Hauptsitz Briesen (Mark), Bahn-
hofstraße 3, 15518 Briesen (Mark)) spätestens bis

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,

 vorzulegen.

  Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amt-
lichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3   Die Formblätter werden auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort durch die Wahlleitung des Amtes 
Odervorland in den Einwohnermeldeämtern (Sitz Brie-
sen (Mark) und Außenstelle Steinhöfel) aufgelegt.

  Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 
Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden in 
erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
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Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
anzugeben.

  Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche 
Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbenden sowie ihre 
Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, 
oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestim-
mung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeich-
nungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.

  Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
ist die Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.

  Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4   Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5   Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Ber-
kenbrück unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als 
einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für 
diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6   Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.

 
9.2.7   Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag 

der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftslei-
stung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8   Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde erset-
zen. Der Antrag kann bis Montag, den 01. April 2024, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9   Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift 
auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschrif-
tenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

10.  Mängelbeseitigung
  Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 

12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben 
und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der 

Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu 
der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 
(§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11.  Zulassung der Wahlvorschläge
  Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12.04.2024 

in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Über den genauen Termin der öffentlichen Sitzung 
erfolgt noch eine gesonderte Bekanntmachung. Im Übrigen 
wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.

B.   Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Berken-
brück

  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Berkenbrück gelten für die Wahl der ehrenamtli-
chen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters der Gemeinde Berkenbrück mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

 1.  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden.

    Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder 
einen Bewerbenden enthalten.

    Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein.

   Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die 
mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

 2.  Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder 
seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem 
Vordruckmuster 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgK-
WahlV abzugeben.

 3.  Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des 
Bewerbenden ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 
Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

 4.  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

 5.  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 
oder einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind min-
destens 20 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
sinngemäß.

III.   Formularserver/Vordrucke für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen

  Die Bewerbenden werden gebeten, den Formularserver für die 
Erfassung und Übermittlung von Wahlvorschlägen zu nutzen. 
Den Formularserver finden Sie unter www.amt-odervorland.
de, unter dem Menüpunkt Wahlen.

  Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen 
Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir ange-
fordert werden.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin
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Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Wahlbekanntmachung
für die Gemeinde Briesen (Mark)

für die Wahlen
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Briesen (Mark),
-  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Briesen (Mark) und
-  der Ortsbeiräte der Ortsteile Briesen (Mark), Biegen, Alt Mad-

litz, Falkenberg und Wilmersdorf

am 09. Juni 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I.   Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die 
Wahlzeit

  Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 
17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) finden die Wahlen (Haupt-
wahlen)

 - der Gemeindevertretung der Gemeinde Briesen (Mark), 
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Briesen (Mark),
 -  der Ortsbeiräte der Ortsteile Briesen (Mark), Alt Madlitz, 

Biegen, Falkenberg und Wilmersdorf
 am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr
 sowie
 die etwa notwendig werdende Stichwahl
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Briesen (Mark),
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
  Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die 

Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen 
durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß 
§ 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergän-
zend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A.   Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Briesen 
(Mark)

1.   Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter

  Es sind insgesamt 16 Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter zu wählen.

2.  Wahlkreise
  Die Gemeindevertretung Briesen (Mark) hat durch Beschluss 

vom 07.12.2023 das Wahlgebiet in einen Wahlkreis ein-
geteilt. Für die Wahl zur Gemeindevertretung sind somit 
wahlgebietsbezogene Wahlvorschläge einzureichen.

3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1   Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-

gungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden 
eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen 
Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dür-
fen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereini-
gung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.

3.2   Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum

 
  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,

 bei der

    Wahlleiterin für die Gemeinden 
  des Amtes Odervorland
   Amt Odervorland, Hauptsitz, Bahnhofstraße 3, 
  15518 Briesen (Mark)

 schriftlich eingereicht werden.

4.  Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

  Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist der Wahlleiterin für die Gemeinden des 
Amtes Odervorland durch die für das Wahlgebiet zustän-
digen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spä-
testens bis zum

  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr

 schriftlich anzuzeigen.

  Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Ver-
einigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5.   Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag

  Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann für das Wahlgebiet nur einen 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen. Die 
Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlages trifft bei einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige 
Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht 
besteht, der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und 
bei Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.

  Einzelbewerbende können nur einen wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlag einreichen.

6.  Inhalt der Wahlvorschläge

6.1   Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie 
müssen enthalten

 a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die 
Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift eines jeden Bewerben-
den in erkennbarer Reihenfolge,

 b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
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einigung den vollständigen Namen der einreichenden 
Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahl-
vorschlag angegebene Name der Partei oder politischen 
Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,

 c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der 
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe 
handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung 
dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen 
Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

 d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen 
der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen anzugeben,

 e) den Namen des Wahlgebietes.

  Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Anga-
ben enthalten.

6.2   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.

  Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 24 Bewerbende enthalten.

6.3   Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein 
Bewerbender benannt werden. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

6.4   Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsit-
zenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe 
muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeich-
net sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen 
nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereini-
gung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5  Wichtige Beschränkungen
  Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-

schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Briesen (Mark) benannt sein. Die oder der Bewerbende auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag 
zu dieser Wahl antritt.

7.   Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende 
oder Bewerbender

7.1   Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:

 a)  Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 
wählbar sein.

 b)  Die oder der Bewerbende muss durch eine Versamm-
lung zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

 c)  Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung 
ist nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die oder Bewerbende 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine 
Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass 
sie oder er parteilos ist.

  Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2  Zur Wählbarkeit

7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen
  Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-

schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 
  Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
 - infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet oder

 - i nfolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern

  Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

  Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet,

 -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt oder

 -  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentschei-
dung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht 
besitzt.

7.3   Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für 
jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 
BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorgeschlagene 
Bewerbende wählbar ist.

  Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staats-
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angehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen sind.

8.   Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgK-
WahlG

8.1   Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereini-
gung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies 
kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversamm-
lung).

8.2   Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet 
keine Organisation hat, können die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die für die 
Wahl zum Kreistag des Landkreises Oder-Spree wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3   Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversamm-
lung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaft-
lich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerin-
nen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitglie-
dern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu 
Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4   Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5   Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der 
oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder 
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6   Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime 
Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten für die Dele-
giertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
benden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglie-
der, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der 
Abstimmung beteiligen.

8.7   Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der 
Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass 
die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß 
§ 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9.  Unterstützungsunterschriften

9.1   Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften

9.1.1   Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-
gungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundestag 
oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine 
im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Oder-Spree 
durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Gemeindevertretung Briesen (Mark) durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

9.1.2   Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag 
des Landkreises Oder-Spree durch mindestens eine Kreis-
tagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Gemeindevertretung Briesen 
(Mark) durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder 
durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3   Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der 
an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in 
Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für 
die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4   Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 
21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Oder-Spree oder in der Gemein-
devertretung Briesen (Mark) vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5   Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeindever-
tretung Briesen (Mark), so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei 
der Wahl zur Gemeindevertretung Briesen (Mark) antritt, 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages 
dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtli-
chen Bürgermeister der Gemeinde Briesen (Mark) gewählt 
worden ist.
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9.2  Wichtige Hinweise

9.2.1   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der nach 
der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind

 -  im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 
mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen,

 
 beizufügen.

9.2.2   Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,
 
 bei dem
 
  Einwohnermeldeamt des Amtes Odervorland, Bahn-

hofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark) zu den öffentli-
chen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr sowie zusätzlich 
an Nichtsprechtagen von 9-12 Uhr.

 und

  im Einwohnermeldeamt der Außenstelle Steinhöfel, 
Demnitzer Straße 7, 15518 Steinhöfel nur zu den öffent-
lichen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr

 zu leisten.

  Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unter-
schriften ermächtigten Stelle geleistet werden.

  Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen 
Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Amt Odervorland, Hauptsitz Briesen (Mark), Bahn-
hofstraße 3, 15518 Briesen (Mark)) spätestens bis

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,

 vorzulegen.

  Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amt-
lichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3   Die Formblätter werden auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort durch die Wahlleitung des Amtes 
Odervorland in den Einwohnermeldeämtern (Sitz Brie-
sen (Mark) und Außenstelle Steinhöfel) aufgelegt.

  Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 
Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden in 
erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
anzugeben.

  Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche 

Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbenden sowie ihre 
Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden 
sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die 
Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.

  Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
ist die Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.

  Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4   Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5   Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Briesen (Mark) unterzeichnen. Hat eine Person für diese 
Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind 
sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungs-
unterschriften ungültig.

9.2.6   Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.

 
9.2.7   Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag 

der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftslei-
stung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8   Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde erset-
zen. Der Antrag kann bis Montag, den 01. April 2024, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9   Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunter-
schrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahl-
gebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlbe-
rechtigt sind.

10.  Mängelbeseitigung
  Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 

12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben 
und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der 
Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
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Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu 
der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 
(§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11.  Zulassung der Wahlvorschläge
  Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12.04.2024 in 

öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 
Über den genauen Termin der öffentlichen Sitzung erfolgt 
noch eine gesonderte Bekanntmachung. Im Übrigen wird auf 
§ 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B.   Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Briesen 
(Mark)

  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Briesen (Mark) gelten für die Wahl der ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bür-
germeisters der Gemeinde Briesen (Mark) mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

 1.  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b 
zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht 
werden.

    Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder 
einen Bewerbenden enthalten.

    Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein.

   Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die 
mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

 2.  Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder 
seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem 
Vordruckmuster 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgK-
WahlV abzugeben.

 3.  Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des 
Bewerbenden ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 
Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

 4.  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

 5.  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 
70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
32 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C.   Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Briesen (Mark), Bie-
gen, Alt Madlitz, Falkenberg und Wilmersdorf

  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 
bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemein-
devertretung der Gemeinde Briesen (Mark) gelten für die 
Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Briesen (Mark), Biegen, 
Alt Madlitz, Falkenberg und Wilmersdorf mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

1.   Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Briesen 
(Mark), Biegen, Alt Madlitz, Falkenberg und Wilmersdorf ist 
das Gebiet des jeweiligen Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet 
einen Wahlkreis.

2.   In den Ortsteilen Alt Madlitz, Biegen, Falkenberg und 
Wilmersdorf sind jeweils 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen. Im Ortsteil Briesen (Mark) sind 5 Mitglieder des 
Ortsbeirats zu wählen.

3.   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
und einen Bewerbenden enthalten.

  Jeder Wahlvorschlag darf in den Ortsteilen Alt Madlitz, Bie-
gen, Falkenberg und Wilmersdorf insgesamt höchstens 6 
Bewerbende enthalten. Im Ortsteil Briesen darf jeder Wahl-
vorschlag insgesamt höchstens 7 Bewerbende enthalten.

4.   Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im jeweiligen Ortsteil ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5.   Die in der Gemeinde Briesen (Mark) wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewer-
benden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat 
der Ortsteile Briesen (Mark), Biegen, Alt Madlitz, Falkenberg 
und Wilmersdorf bestimmen, sofern die Anzahl der in den 
jeweiligen Ortsteilen wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. 
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde 
Briesen (Mark) wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 ent-
sprechend.

6.   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind

 a)  bei Ortsteilen mit mehr als 300 bis 700 Einwohnerinnen 
und Einwohnern mindestens 3 Unterstützungsunter-
schriften und

 b)  bei Ortsteilen mit mehr als 700 bis 2500 Einwohnerinnen 
und Einwohnern mindestens 5 Unterstützungsunter-
schriften

 von wahlberechtigten Personen beizufügen.

  Demnach werden für einen Wahlvorschlag für den Ortsteil 
Biegen mindestens 3 und für den Ortsteil Briesen (Mark) 
mindestens 5 Unterstützungsunterschriften benötigt. Die 
Ortsteile Alt Madlitz, Falkenberg und Wilmersdorf mit einer 
Einwohnerzahl unter 300 sind von dieser Verpflichtung 
ausgeschlossen.

  Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 
auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des jeweiligen 
Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Ein-
zelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im jeweiligen Ortsteil vertreten sind, sowie für Listenver-
einigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung 
erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe 
A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
sinngemäß.

III.   Formularserver/Vordrucke für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen

  Die Bewerbenden werden gebeten, den Formularserver 
für die Erfassung und Übermittlung von Wahlvorschlägen 
zu nutzen. Den Formularserver finden Sie unter www.amt-
odervorland.de, unter dem Menüpunkt Wahlen.

  Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen 
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Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir 
angefordert werden.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Wahlbekanntmachung
für die Gemeinde Jacobsdorf

für die Wahlen
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf,
-  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters der Gemeinde Jacobsdorf und
-  der Ortsbeiräte Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram und Sie-

versdorf

am 09. Juni 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I.   Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die 
Wahlzeit

  Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 
17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) finden die Wahlen (Haupt-
wahlen)

 - der Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf, 
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Jacobsdorf und 
 -  der Ortsbeiräte der Ortsteile Jacobsdorf, Petersdorf, Pill-

gram und Sieversdorf
 am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr
 sowie
 die etwa notwendig werdende Stichwahl
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Jacobsdorf,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
  Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die 

Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen 
durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß 
§ 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergän-
zend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A.   Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf

1.   Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter

  Es sind insgesamt 12 Gemeindevertreterinnen und Gemein-

devertreter zu wählen.
2.  Wahlkreise
  Die Gemeindevertretung Jacobsdorf hat durch Beschluss 

vom 14.12.2023 das Wahlgebiet in einen Wahlkreis ein-
geteilt. Für die Wahl zur Gemeindevertretung sind somit 
wahlgebietsbezogene Wahlvorschläge einzureichen.

3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1   Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden 
eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen 
Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dür-
fen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereini-
gung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.

3.2   Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum

 
  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,

 bei der

    Wahlleiterin für die Gemeinden 
  des Amtes Odervorland
   Amt Odervorland, Hauptsitz, Bahnhofstraße 3, 
  15518 Briesen (Mark)

 schriftlich eingereicht werden.

4.  Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

  Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist der Wahlleiterin für die Gemeinden des 
Amtes Odervorland durch die für das Wahlgebiet zustän-
digen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spä-
testens bis zum

  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr

 schriftlich anzuzeigen.

  Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Ver-
einigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5.   Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag

  Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann für das Wahlgebiet nur einen 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen. Die 
Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlages trifft bei einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige 
Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht 
besteht, der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und 
bei Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.

  Einzelbewerbende können nur einen wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlag einreichen.
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6.  Inhalt der Wahlvorschläge

6.1   Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie 
müssen enthalten

 a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die 
Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift eines jeden Bewerben-
den in erkennbarer Reihenfolge,

 b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung den vollständigen Namen der einreichenden 
Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahl-
vorschlag angegebene Name der Partei oder politischen 
Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,

 c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der 
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe 
handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung 
dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen 
Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

 d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen 
der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen anzugeben,

 e) den Namen des Wahlgebietes.

  Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Anga-
ben enthalten.

6.2   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.

  Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 18 Bewerbende enthalten.

6.3   Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein 
Bewerbender benannt werden. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

6.4   Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsit-
zenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe 
muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeich-
net sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen 
nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereini-
gung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5  Wichtige Beschränkungen
  Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-

schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Jacobsdorf benannt sein. Die oder der Bewerbende auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 

anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag 
zu dieser Wahl antritt.

7.   Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende 
oder Bewerbender

7.1   Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:

 a)  Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 
wählbar sein.

 b)  Die oder der Bewerbende muss durch eine Versamm-
lung zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

 c)  Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung 
ist nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die oder Bewerbende 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine 
Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass 
sie oder er parteilos ist.

  Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2  Zur Wählbarkeit

7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen
  Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen 

im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 
  Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
 - infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet oder

 -  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern

  Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

  Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet,

 -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt oder

 -  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentschei-
dung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht 
besitzt.
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7.3   Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für 
jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 
BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorgeschlagene 
Bewerbende wählbar ist.

  Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staats-
angehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen sind.

8.   Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
 BbgKWahlG

8.1   Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereini-
gung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies 
kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversamm-
lung).

8.2   Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet 
keine Organisation hat, können die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die für die 
Wahl zum Kreistag des Landkreises Oder-Spree wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3   Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversamm-
lung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaft-
lich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerin-
nen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitglie-
dern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu 
Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4   Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5   Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der 
oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder 
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6   Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime 
Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten für die Dele-
giertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
benden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglie-
der, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der 
Abstimmung beteiligen.

8.7   Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der 
Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass 
die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß 
§ 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9.  Unterstützungsunterschriften

9.1   Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften

9.1.1   Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-
gungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundes-
tag oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Oder-
Spree durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Jacobsdorf durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

9.1.2   Wa h l vo r s c h l ä g e  vo n  Wä h l e rg r u p p e n ,  d i e  a m  
21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Kreistag des Landkreises Oder-Spree durch min-
destens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens 
einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertre-
tung Jacobsdorf durch mindestens eine Gemeindevertre-
terin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3   Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der 
an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in 
Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für 
die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4   Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am  
21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Oder-Spree oder in der Gemeinde-
vertretung Jacobsdorf vertreten sind, sind von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften befreit.
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9.1.5   Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Jacobsdorf, so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei der 
Wahl zur Gemeindevertretung Jacobsdorf antritt, von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Jacobsdorf gewählt worden ist.

9.2  Wichtige Hinweise

9.2.1   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der nach 
der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind

 -  im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 
mindestens 5 Unterstützungsunterschriften von im Wahl-
gebiet wahlberechtigten Personen,

 
 beizufügen.

9.2.2   Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,
 
 bei dem
 
  Einwohnermeldeamt des Amtes Odervorland, Bahn-

hofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark) zu den öffentli-
chen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr sowie zusätzlich 
an Nichtsprechtagen von 9-12 Uhr

 und

  im Einwohnermeldeamt der Außenstelle Steinhöfel, 
Demnitzer Straße 7, 15518 Steinhöfel nur zu den öffent-
lichen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr

 zu leisten.

  Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unter-
schriften ermächtigten Stelle geleistet werden.

  Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen 
Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Amt Odervorland, Hauptsitz Briesen (Mark), Bahn-
hofstraße 3, 15518 Briesen (Mark)) spätestens bis

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,

 vorzulegen.

  Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amt-
lichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3   Die Formblätter werden auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort durch die Wahlleitung des Amtes 
Odervorland in den Einwohnermeldeämtern (Sitz Brie-
sen (Mark) und Außenstelle Steinhöfel) aufgelegt.

  Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 
Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden in 
erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
anzugeben.

  Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche 
Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbenden sowie ihre 
Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden 
sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die 
Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.

  Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
ist die Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.

  Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4   Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5   Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Jacobsdorf unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl 
mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämt-
liche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungsun-
terschriften ungültig.

9.2.6   Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.

 
9.2.7   Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag 

der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftslei-
stung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8   Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde erset-
zen. Der Antrag kann bis Montag, den 01. April 2024, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9   Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunter-
schrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
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Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahl-
gebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlbe-
rechtigt sind.

10.  Mängelbeseitigung
  Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 

12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben 
und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der 
Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu 
der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 
(§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11.  Zulassung der Wahlvorschläge
  Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12.04.2024 in 

öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 
Über den genauen Termin der öffentlichen Sitzung erfolgt 
noch eine gesonderte Bekanntmachung. Im Übrigen wird auf 
§ 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B.   Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Jacobs-
dorf

  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Jacobsdorf gelten für die Wahl der ehrenamtli-
chen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters der Gemeinde Jacobsdorf mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

 1.  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b 
zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht 
werden.

    Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder 
einen Bewerbenden enthalten.

    Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein.

   Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die 
mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

 2.  Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder 
seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem 
Vordruckmuster 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgK-
WahlV abzugeben.

 3.  Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des 
Bewerbenden ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 
Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

 4.  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

 5.  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 
oder einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind min-
destens 24 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
sinngemäß.

C.   Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Jacobsdorf, Peters-
dorf, Pillgram und Sieversdorf

  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 
6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindever-
tretung der Gemeinde Jacocbsdorf gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat der Ortsteile Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram und 

Sieversdorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1.   Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Jacobs-

dorf, Petersdorf, Pillgram und Sieversdorf ist das Gebiet des 
jeweiligen Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2.   In den Ortsteilen Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram und Sie-
versdorf sind jeweils insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats 
zu wählen. 

3.   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
und einen Bewerbenden enthalten.

  Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewer-
bende enthalten. 

4.   Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im jeweiligen Ortsteil ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5.   Die in der Gemeinde Jacobsdorf wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergrup-
pe oder deren Delegierte können auch die Bewerbenden 
sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat der 
Ortsteile Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram und Sieversdorf 
bestimmen, sofern die Anzahl der im jeweiligen Ortsteil 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Verei-
nigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht.

  
  In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde 

Jacobsdorf wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6.   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind

 
 a)  bei Ortsteilen mit mehr als 300 bis 700 Einwohnerinnen 

und Einwohnern mindestens 3 Unterstützungsunter-
schriften und

 
 b)  bei Ortsteilen mit mehr als 700 bis 2500 Einwohnerinnen 

und Einwohnern mindestens 5 Unterstützungsunter-
schriften von wahlberechtigten Personen beizufügen.

  
  Demnach werden für einen Wahlvorschlag für den Ortsteil 

Pillgram mindestens 3 und für den Ortsteil Jacobsdorf min-
destens 5 Unterstützungsunterschriften benötigt. Die Orts-
teile Petersdorf und Sieversdorf mit einer Einwohnerzahl 
unter 300 sind von dieser Verpflichtung ausgeschlossen.

  
  Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 

auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des jeweiligen 
Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt 
für Einzelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvor-
schlags im jeweiligen Ortsbeirat vertreten sind, sowie für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr 
beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Vor-
aussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 
9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.
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III.   Formularserver/Vordrucke für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen

 
  Die Bewerbenden werden gebeten, den Formularserver 

für die Erfassung und Übermittlung von Wahlvorschlägen 
zu nutzen. Den Formularserver finden Sie unter www.amt-
odervorland.de, unter dem Menüpunkt Wahlen.

  Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen 
Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir 
angefordert werden.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Wahlbekanntmachung
für die Gemeinde Steinhöfel

für die Wahlen
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhöfel,
-  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters der Gemeinde Steinhöfel und
-  der Ortsbeiräte Arensdorf, Beerfelde, Buchholz, Demnitz, 

Gölsdorf, Hasenfelde, Heinersdorf, Jänickendorf, Neuendorf 
im Sande, Schönfelde, Steinhöfel und Tempelberg

am 09. Juni 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I.   Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die 
Wahlzeit

  Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 
17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) finden die Wahlen (Haupt-
wahlen)

 - der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhöfel, 
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Steinhöfel und 
 -  der Ortsbeiräte der Ortsteile Arensdorf, Beerfelde, 

Buchholz, Demnitz, Gölsdorf, Hasenfelde, Heinersdorf, 
Jänickendorf, Neuendorf im Sande, Schönfelde, Steinhö-
fel und Tempelberg 

 am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr
 sowie
 die etwa notwendig werdende Stichwahl
 -  der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Steinhöfel,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 
 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
  Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die 

Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen 

durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß 
§ 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergän-
zend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A.   Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhöfel

1.   Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter

  Es sind insgesamt 16 Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter zu wählen.

2.  Wahlkreise
  Die Gemeindevertretung Steinhöfel hat durch Beschluss 

vom 11.12.2023 das Wahlgebiet in einen Wahlkreis ein-
geteilt. Für die Wahl zur Gemeindevertretung sind somit 
wahlgebietsbezogene Wahlvorschläge einzureichen.

3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1   Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden 
eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen 
Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dür-
fen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereini-
gung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.

3.2   Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum

 
  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,

 bei der

    Wahlleiterin für die Gemeinden 
  des Amtes Odervorland
   Amt Odervorland, Hauptsitz, Bahnhofstraße 3, 
  15518 Briesen (Mark)

 schriftlich eingereicht werden.

4.  Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

  Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist der Wahlleiterin für die Gemeinden des 
Amtes Odervorland durch die für das Wahlgebiet zustän-
digen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spä-
testens bis zum

  Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr

 schriftlich anzuzeigen.

  Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Ver-
einigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5.   Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag

  Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann für das Wahlgebiet nur einen wahl-
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gebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen. Die Entschei-
dung über die Einreichung eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen Wahlvor-
schlägen trifft bei einer Partei oder politischen Vereinigung 
der für das Wahlgebiet zuständige Gebietsvorstand (oder 
wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, der Vorstand der 
nächsthöheren Gliederung) und bei Wählergruppen die 
oder der Vertretungsberechtigte.

  Einzelbewerbende können nur einen wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlag einreichen.

6.  Inhalt der Wahlvorschläge

6.1   Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie 
müssen enthalten

 a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die 
Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift eines jeden Bewerben-
den in erkennbarer Reihenfolge,

 b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung den vollständigen Namen der einreichenden 
Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahl-
vorschlag angegebene Name der Partei oder politischen 
Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,

 c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der 
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe 
handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung 
dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen 
Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

 d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen 
der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen anzugeben,

 e) den Namen des Wahlgebietes.

  Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Anga-
ben enthalten.

6.2   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.

  Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 24 Bewerbende enthalten.

6.3   Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein 
Bewerbender benannt werden. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

6.4   Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder 
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsberech-
tigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist 

auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 
Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entspre-
chend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer oder 
eines Einzelbewerbenden muss von dieser oder diesem 
unterzeichnet sein.

6.5  Wichtige Beschränkungen
  Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-

schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemein-
de Steinhöfel benannt sein. Die oder der Bewerbende auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag 
zu dieser Wahl antritt.

7.   Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende 
oder Bewerbender

7.1   Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:

 a)  Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 
wählbar sein.

 b)  Die oder der Bewerbende muss durch eine Versamm-
lung zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

 c)  Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung 
ist nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die oder Bewerbende 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine 
Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass 
sie oder er parteilos ist.

  Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2  Zur Wählbarkeit

7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen
  Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-

schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 
  Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
 - infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet oder

 -  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern

  Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, die

 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
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  Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet,

 -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt oder

 -  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3   Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für 
jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 
BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorgeschlagene 
Bewerbende wählbar ist.

  Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit 
der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung 
an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 
Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und 
darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8.   Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1   Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereini-
gung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung).

8.2   Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet 
keine Organisation hat, können die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die für die 
Wahl zum Kreistag des Landkreises Oder-Spree wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3   Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversamm-
lung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaft-
lich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerin-
nen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitglie-
dern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu 
Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4   Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5   Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der 
oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder 
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6   Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime 
Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten für die Dele-
giertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
benden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglie-
der, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der 
Abstimmung beteiligen.

8.7   Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der 
Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass 
die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß 
§ 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9.  Unterstützungsunterschriften

9.1   Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften

9.1.1   Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-
gungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundes-
tag oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Oder-
Spree durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Steinhöfel durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

9.1.2   Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 
2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Oder-Spree durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen 
Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung 
Steinhöfel durch mindestens eine Gemeindevertreterin 
oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3   Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der 
an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in 
Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für 
die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.



21

9.1.4   Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am  
21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Oder-Spree oder in der Gemein-
devertretung Steinhöfel vertreten sind, sind von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5   Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeindever-
tretung Steinhöfel, so ist auch die Partei, politische Vereini-
gung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei der Wahl zur 
Gemeindevertretung Steinhöfel antritt, von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn sie oder er 
aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bür-
germeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der 
Gemeinde Steinhöfel gewählt worden ist.

9.2  Wichtige Hinweise

9.2.1   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der nach 
der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind

 -  im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 
mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen,

 
 beizufügen.

9.2.2   Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum

  Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,
 
 bei dem
 
  Einwohnermeldeamt des Amtes Odervorland, Bahn-

hofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark) zu den öffentli-
chen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr sowie zusätzlich 
an Nichtsprechtagen von 9-12 Uhr

 und

  im Einwohnermeldeamt der Außenstelle Steinhöfel, 
Demnitzer Straße 7, 15518 Steinhöfel nur zu den öffent-
lichen Sprechzeiten Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr und 13-16 Uhr

 zu leisten.

  Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unter-
schriften ermächtigten Stelle geleistet werden.

  Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen 
Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Amt Odervorland, Hauptsitz Briesen (Mark), Bahn-
hofstraße 3, 15518 Briesen (Mark)) spätestens bis

  
Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,

 vorzulegen.
  

  Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amt-
lichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3   Die Formblätter werden auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort durch die Wahlleitung des Amtes 
Odervorland in den Einwohnermeldeämtern (Sitz Brie-
sen (Mark) und Außenstelle Steinhöfel) aufgelegt.

  Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 
Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden in 
erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
anzugeben.

  Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche 
Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbenden sowie ihre 
Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden 
sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die 
Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.

  Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
ist die Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.

  Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4   Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5   Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Steinhöfel unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl 
mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämt-
liche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungsun-
terschriften ungültig.

9.2.6   Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.

 
9.2.7   Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag 

der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftslei-
stung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8   Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde erset-
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zen. Der Antrag kann bis Montag, den 01. April 2024, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9   Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunter-
schrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahl-
gebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlbe-
rechtigt sind.

10.  Mängelbeseitigung
  Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 

12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben 
und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der 
Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu 
der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 
(§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11.  Zulassung der Wahlvorschläge
  Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12.04.2024 

in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Über den genauen Termin der öffentlichen Sitzung 
erfolgt noch eine gesonderte Bekanntmachung. Im Übrigen 
wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.

B.   Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Stein-
höfel

  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Steinhöfel gelten für die Wahl der ehrenamtli-
chen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermei-
sters der Gemeinde Steinhöfel mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

 1.  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b 
zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht 
werden.

    Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder 
einen Bewerbenden enthalten.

    Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein.

   Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die 
mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

 2.  Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer 
oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach 
dem Vordruckmuster 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 
BbgKWahlV abzugeben.

 3.  Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des 
Bewerbenden ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 
Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

 4.  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

 5.  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 
oder einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind min-
destens 32 Unterstützungsunterschriften beizufügen. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
sinngemäß.

C.   Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Arensdorf, Beerfelde, 
Buchholz, Demnitz, Gölsdorf, Hasenfelde, Heinersdorf, 
Jänickendorf, Neuendorf im Sande, Schönfelde, Stein-
höfel und Tempelberg

 
  Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 

6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindever-
tretung der Gemeinde Steinhöfel gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat der Ortsteile Arensdorf, Beerfelde, Buchholz, 
Demnitz, Gölsdorf, Hasenfelde, Heinersdorf, Jänickendorf, 
Neuendorf im Sande, Schönfelde, Steinhöfel und Tempel-
berg mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1.   Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Arens-
dorf, Beerfelde, Buchholz, Demnitz, Gölsdorf, Hasenfelde, 
Heinersdorf, Jänickendorf, Neuendorf im Sande, Schönfel-
de, Steinhöfel und Tempelberg ist das Gebiet des jeweiligen 
Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2.   In den Ortsteilen Arensdorf, Beerfelde, Buchholz, Demnitz, 
Gölsdorf, Hasenfelde, Jänickendorf, Neuendorf im Sande, 
Schönfelde, Steinhöfel und Tempelberg sind insgesamt 
3 Mitglieder des Ortsbeirats und im Ortsteil Heinersdorf 
insgesamt 5 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3.   Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
und einen Bewerbenden enthalten.

  Jeder Wahlvorschlag darf in den Ortsteilen Arensdorf, Beer-
felde, Buchholz, Demnitz, Gölsdorf, Hasenfelde, Jänicken-
dorf, Neuendorf im Sande, Schönfelde, Steinhöfel und Tem-
pelberg insgesamt höchstens 6 und im Ortsteil Heinersdorf 
insgesamt höchstens 7 Bewerbende enthalten

4.   Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im jeweiligen Ortsteil ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5.   Die in der Gemeinde Steinhöfel wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergrup-
pe oder deren Delegierte können auch die Bewerbenden 
sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat der 
Ortsteile Arensdorf, Beerfelde, Buchholz, Demnitz, Göls-
dorf, Hasenfelde, Heinersdorf, Jänickendorf, Neuendorf im 
Sande, Schönfelde, Steinhöfel und Tempelberg bestimmen, 
sofern die Anzahl der im jeweiligen Ortsteil wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der 
in der Gemeinde Steinhöfel wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Num-
mer 8.2 entsprechend.

6.   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind

 a)  bei Ortsteilen mit mehr als 300 bis 700 Einwohnerinnen 
und Einwohnern mindestens 3 Unterstützungsunter-
schriften und

 b)  bei Ortsteilen mit mehr als 700 bis 2500 Einwohnerinnen 
und Einwohnern mindestens 5 Unterstützungsunter-
schriften von wahlberechtigten Personen beizufügen.

  Demnach werden für einen Wahlvorschlag für die Ortsteile 
Arensdorf, Beerfelde, Neuendorf im Sande und Steinhöfel 
mindestens 3 und für den Ortsteil Heinersdorf mindestens 
5 Unterstützungsunterschriften benötigt. Die Ortsteile 
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Haushaltssatzung 
des Amtes Odervorland 

für das Haushaltsjahr 2023 

Aufgrund der §§ 67 analog 140 Abs. 1 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amts-
ausschusses des Amtes Odervorland vom 05.10.2023 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf   5.648.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf   5.662.400,00 €

außerordentlichen Erträge auf  0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf 1.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf  6.350.000,00 €
Auszahlungen auf  7.114.200,00 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf   5.559.500,00 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf  5.152.700,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  790.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  1.849.200,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 112.300,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§2
Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§3
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur 
Leistung von lnvestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erfor-
derlich ist, wird auf  0,00 €
festgesetzt.

Buchholz, Demnitz, Gölsdorf, Hasenfelde, Jänickendorf, 
Schönfelde und Tempelberg mit einer Einwohnerzahl unter 
300 sind von dieser Verpflichtung ausgeschlossen.

  
  Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind 

auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des jeweiligen 
Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt 
für Einzelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvor-
schlags im Ortsbeirat des jeweiligen Ortsteils vertreten sind, 
sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der 
an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt. 3) Im Übrigen gelten die Ausführun-
gen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 
und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

III.   Formularserver/Vordrucke für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen

  Die Bewerbenden werden gebeten, den Formularserver 
für die Erfassung und Übermittlung von Wahlvorschlägen 
zu nutzen. Den Formularserver finden Sie unter www.amt-
odervorland.de, unter dem Menüpunkt Wahlen.

  Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen 
Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir 
angefordert werden.

Briesen (Mark), den 15.12.2023

gez. Mariana Maschke
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Odervorland
- Die Wahlleiterin -

Feststellung des Verlustes der Rechtsstellung eines Vertreters 
in der Gemeindevertretung Berkenbrück gemäß § 59 Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 3 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG) und Berufung einer Ersatzperson gemäß § 60 
Abs. 3 BbgKWahlG

Gemäß § 60 Abs. 7 BbgKWahlG und § 80 Brandenburgische 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) gebe ich bekannt, 
dass Herr Volker Woltersdorf, Bewerber des Wahlvorschlages 
der Wählergruppe „Berkenbrücker-Bürger-Forum“, die Mitglied-
schaft in der Gemeindevertretung Berkenbrück, errungen durch 
die Kommunalwahl am 26.05.2019, niedergelegt hat und somit 
der Verlust der Rechtsstellung als Mitglied in der Gemeindever-
tretung Berkenbrück nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BbgKWahlG 
festgestellt wurde.

Gemäß § 60 Abs. 3 BbgKWahlG wurde Frau Annett Spillmann als 
nächstfolgende Ersatzperson des Wahlvorschlages der Wähler-
gruppe „Berkenbrücker-Bürger-Forum“ als Ersatzperson berufen. 
Sie hat die Wahl angenommen.
Gegen die Feststellung kann gemäß § 60 Abs. 8 i. V. m. 
§ 55 Abs. 3 BbgKWahlG binnen zwei Wochen nach Bekannt-

gabe des Überganges des Sitzes auf die Ersatzperson Einspruch 
erhoben werden.

Briesen (Mark), den 02.01.2024

gez. M. Maschke
Wahlleiterin
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§4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur 
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  300.000,00 €
festgesetzt.

§ 5
Steuersätze 

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird gemäß § 139 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 
2023 mit  32,00 v. H.
für alle amtsangehörigen Gemeinden festgelegt.

Der Umlagesatz für die differenzierte Umlage wird gemäß  
§ 139 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für das 
Haushaltsjahr 2023 mit  7,10 v. H.
für die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) 
festgelegt.

§ 6
Wertgrenzen

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird auf 50.000,00 €

 festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlun-
gen, ab der Investitionen und |nvestitionsfördermaßnahmen 
im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 

 5.000,00 €
 festgesetzt.

3.   Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustim-
mung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 

 10.000,00 €
 festgesetzt.

4.   Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei: 

 a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf  400.000,00 €
 
 und 
 
 b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen
      Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf
 100.000,00 €
 festgesetzt.

Briesen (Mark), den 02.11.2023

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Berkenbrück 
für das Haushaltsjahr 2023 

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Ber-
kenbrück vom 17.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf   2.249.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf   2.352.800,00 €

außerordentlichen Erträge auf  95.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf 5.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen auf  2.214.300,00 €
Auszahlungen auf  2.355.100,00 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf  2.069.800,00 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf  2.122.200,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  144.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   217.500,00 €
 
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 15.400,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§2
Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§3
Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur 
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  0,00 €
festgesetzt.

§ 5
Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:
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1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) auf  610 v. H.
1.2  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf  360 v. H.
2.  Gewerbesteuer auf 300 v. H.

§ 6
Wertgrenzen

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird auf  50.000,00 €

 festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlun-
gen, ab der Investitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen 
im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 

 5.000,00 €
 festgesetzt.

3.   Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustim-
mung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

 10.000,00 €
 festgesetzt.

4.   Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei: 

 a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf  200.000,00 €
 
 und 
 
 b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen
      Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf
 50.000,00 €
 festgesetzt.

Berkenbrück, den 10.11.2023

Marlen Rost
Amtsdirektorin

 

Ausschreibung

Das Amt Odervorland mit seinen 4 amtsangehörigen Gemeinden 
und rund 10.500 Einwohnern sucht

Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (m/w/d)

In der folgenden Stellenausschreibung wird aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet.

Die Freiwillige Feuerwehr des Amtes Odervorland stellt sich 
sowohl als traditionsbewusste, als auch moderne und zukunfts-
orientierte Institution im Bereich der öffentlichen Sicherheit dar. 
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere der Brandschutz und 
die technischen Hilfeleistungen – getreu dem Motto:

Retten – Löschen – Bergen – Schützen.

Es wird Ihre Unterstützung benötigt!

Was Sie erwartet:
• interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
•  kameradschaftlicher und freundlicher Umgang mit den Kol-

legen
• regelmäßige Teilnahme an Übungsdiensten und Einsätzen
• zielgerichtete Fort- und Weiterbildungen
• interessante Feuerwehrtechnik

Ihr Profil:
• Mindestalter 16 Jahre
• Engagement zum Retten, Löschen, Bergen, Schützen
•  schnelle Auffassungsgabe und hohe Lern- und Leistungsbe-

reitschaft
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Fairness
• Bereitschaft zu Einsätzen rund um die Uhr
• Besondere Vorkenntnisse: Keine!

Unser Angebot:
• Spaß an der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit
•  jährliche Aufwandsentschädigung bei erbrachter Leistung 

möglich
• gründliche Einarbeitung
• Anerkennung des Ehrenamtes in der Öffentlichkeit

Sollten Sie Interesse haben, bei der Feuerwehr des Amtes Oder-
vorland mitzuwirken, wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail 
an:

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des Amtes Odervorland
Herrn Bujar  033607/897 - 30
brandschutz@amt-odervorland.de



26



27



28

Impressum:

Herausgeber:  Amt Odervorland
Sitz: Briesen/Mark,
Bahnhofstraße 3-4

Herstellung: 
Schlaubetal-Druck-Kühl OHG und Verlag 
Mixdorfer Straße 1, 
15299 Müllrose

Das Amtsblatt für das Amt Odervorland erscheint monatlich. Es 
liegt in der Amtsverwaltung unter o. g. Adresse im Sekretariat aus 
und wird an Haushalte des Amtsbereiches kostenlos abgegeben.


